
BESPRECHUNGEN

Staat und Kirche

SCHLAICH, Klaus Neutralıtät als verfassungs- des Rundtunkwesens un Sanz besonders der
vrechtliches Prinzıp mornehmlich ım Kultur- Schule und des Bildungswesens dem Neutralıi-

tatsprinzıp zroße Bedeutung Auch gesell-verfassungs- und Staatskirchenrecht. Tübin-
SCH Mobhr 1972 289 ' 85 (Tübinger Rechts- schaftliche Gruppen, w1e der Deutsche Ge-
wissenschaftliche Abhandlungen. 34.) LW. 56,— werkschaftsbund, sind nach ıhrem Programm

Die Neutralıtät bıldet eiınen Schlüsselbegriff parteipolitischer Neutralıtät verpflichtet.
der modernen Staatslehre und des heutigen hne SLIrCNS religiös-weltanschauliche Neu-
Staatsrechts. FEıne Verpflichtung ZUr Neutralıi- tralıtät des Staats 1St eın friedliches Zusam-
tat esteht für einen treiheitlichen Staat VOr menleben verschiedener relig1öser Gruppen 1mM
allem auf dem weıtgefächerten Gebiet der selben Staatsverband unvorstellbar. Je na
Kulturverwaltung und 1n seiner Haltung dem Bezugspunkt ISt, Ww1e Schlaich teststellt,
gegenüber den verschıedenen, auf seiınem der Inhalt des Begrifts Neutralität eın durch-
Terriıtoriıum bestehenden Religions- und Welt- AZUS verschiedener. Neutralıität bedeutet in
anschauungsgemeinschaften, die VO:  | ıhm eine jedem Fall Unparteilichkeit, meılint ber dar-
neutral-paritätische Behandlung Der ber hinaus 1n manchen Fällen auch Nıcht-

Gewähren-Lassen und Aus-schillernde Begriff der Neutralıtät findet sıch Einmischung,
als Rechtsbegriff 1n den Entscheidungen des balancıerung. S1e verlangt VO Staat und den
Bundesverfassungsgerichts; wiıird ber noch ZUT Neutralıtät verpflichteten Grupplerungen,
viel Aaufiger 1n der Regel verbunden MIt Verbänden und Personen die „Nicht-Identifi-
dem Vorwurt verletzter Neutralität als hation“ MIt einer bestimmten politischen, 4 %e
Schlagwort 1 polıtischen Meinungskampf sellschaftlichen der auch spezifisch weltan-
verwendet. Wıe der Verfasser, Ordinarıus für schaulich-relig1iös-kirchlichen Auffassung. In
Staats- und Kirchenrecht der Unıiversität diesem verfassungsrechtlichen Gebot der
Bonn, 1n dieser seiner Tübinger Habılitations- „Nicht-Identifikation“ des Staats mit einer
schrıft aus dem Jahr 1971 nachweist, wıder- konkreten Religion der Konfession liegt e1n

sıch der Begriff Neutralität dem Ver- Wesenselement der yelıgiösen Neutralität und
such eıner einheıtlichen und umtassenden 1N- damit der Religionsfreiheit. Das Verbot der
haltlichen Definition. Schlaich versteht AN 1n „Nicht-Identifikation“ bedartft ber des Kor-

rektivs der Pluralität und arıtät. Nurseiner Untersuchung mit Meıisterschaft,
immer wıeder Anläuten und Versuchen wırd die Möglichkeit eıner freiheitlichen
den sinnvarı1ıerenden Gehalt un!: die Nuan- Kulturverfassung 1mM pluralistischen Gemeın-
cıerungen dieses 1m Interesse eınes friedlichen gewährleistet. Totalitäre Staaten, die

nach ıhrem Selbstverständnıis eine weltan-Zusammenlebens verschiedener gesellschaft-
licher und relıg1öser Gruppen 1mM selben schauliche der auch antireligiöse Grundlage
Staatsverband zentralen besitzen, können weder 1im Kulturbereichverfassungsrecht-
lıchen Begrifts der Neutralıtät entfalten. noch aut dem Gebiet der Religion neutral

Neutralität wırd 1mM Interesse der FEinheit se1n, sS1e SIN vielmehr notwendig parteilıch.
des Staats gefordert VO den Berufsbeamten, Diese Staaten gewähren Geıistes-, Relıgions-
1n der Rechtsprechung, VO den Rechnungs- un Kirchenfreiheit 1Ur nach Mafßgabe der
höfen, VO: Staatsoberhaupt und 1n vielen jeweils VO:  ; der (1n der Regel einz1ıgen)
Entscheidungen der Regierung. Im Verhältnis staatstragenden Parte1 festgesetzten Staats-
VO Staat ZUr Gesellschaft kommt 1m Bereıch zıele. Dıie Neutralität des Staats 1mMm Kultur-
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und Religionsbereich bıldet dıie Grundvor- chen inne legt keinen besonderen Akrvzent
ausSseTZUNg tür die Freiheit 1mM Staat schlecht- aut die spezifisch rechtshistorischen Entwick-
hın. Der Vertasser hat MIt dieser Unter- Jungslinien, sondern behandelt dıe Entwick-
suchung, die eingehende un allseitige Beach- lung des Verhältnisses 7zwiıischen Staat und
Lung verdient, dem modernen Staats- un: Kirche, hne reilich das Rechtliche VeCeI-

Staatskirchenrecht W 1e überhaupt der DE nachlässıgen, 1n allgemeiner Weiıse VCI-

meınen Staatslehre eiınen bedeutenden und schiedenen Aspekten.
wertvollen Dıiıenst erwıiesen. Listl A Band 1St 1n Kapitel gegliedert. Jedem

Kapitel 1St eın Zzut ausgewähltes Verzeichnis
MmMIit internatıonalen Literaturangaben Se-

ZIEGLER, Wılhelm Relıgion, Kirche schaltet, das den eıner Vertiefung inter-
und Staat ın Geschichte UN Gegenwart. Eın essierten Benutzer 1n die Lage ‚9 siıch
Handbuch. Bd Geschichte, Vorgeschichte, Kenntnisse des jeweiligen Zeıtraums
Altertum, Mittelalter. Bd Das Verhältnis verschaften. FEın besonderer Vorzug der
von Kırche und Staat 1n Europa. München Darstellung beı beiden Bänden esteht ferner
Manz 1969 1972 485 Sr 349 Lw 64,— ın der gegenständlich-anschaulichen Sprache,

56,— die sıch nach Möglichkeit VO  w} rein abstrakten
Die beiden Bände erheben echt den und theoretischen Ausführungen fernhält.

AÄnspruch, eın Handbuch darzustellen ber Band bringt 1n den $ 25—56 iıne 1n
Relıgion, Kırche und Staat 1n Geschichte un dieser Hiınsicht einmalige gedrängte Darstel-
Gegenwart. Band bietet dieser Thema- lung des gegenwärtigen Staat-Kirche-Verhält-
tiık einen hıstorischen Aufri{(ß Diıeser beginnt n1ısses 1n 31 europÄAıschen Staaten. Dabe1i WCI-

den selbst Kleinstaaten wıe Liıechtensteıin,be1i den vorgeschichtlichen Religionen und den
altorientalischen Reıichen und erstreckt - sıch Luxemburg, der Vatikanstaat und (in einem

Sammelkapitel) San Marıno, Monaco undber die Griechen und Römer, das Urchristen-
Lum, Byzanz, den Islam, das Zeitalter Karls Andorra berücksichtigt. Ziegler geht bei se1-
des Großen un das eıch der ttonen bıs ner Darstellung keineswegs schematisch VOT.

7A9 landesherrlichen Kırchenregiment, den Be1 jedem Staat stellt die verfassungsrecht-
Natıonalstaaten und den modernen Dikta- en Besonderheiten und bedeutsamen SC-

des Bolschewismus un Natıionalsozia- chichtlichen Ere1ignisse, die das jeweilige
lismus. Wıe der antıke Seefahrer angesichts Staat-Kirche-Verhältnis entscheidend bestimmt
Von Szylla und Charybdıs sah sıch der Ver- haben, plastisch heraus. Da el 1n der
tasser bei seinem Vorhaben dauernd eıner Regel jeweıils 1Ur e1in gedrängter Überblick
doppelten Getahr gegenüber: einerseılts mußte ber das Staat-Kirche-Verhältnis jedes Staats

sıch S  CnNh, auftf zahllose verlockende geboten werden kann, bedarf keiner: besonde-
historische Details einzugehen, nıcht den DE Begründung. Immerhin beansprucht die
Rahmen se1nes Werks CN; anderer- Darstellung der Religionspolitik un!: der
se1Its hatte sıch ber auch VOr der Gefahr staatskirchenrechtlichen Praxıs der SowjJet-

hüten, die oft außerordentlich komplexen unıon insgesamt Seiten —2 Dabe1i
und NnUur durch das Zusammenwirken ozLeler werden auch die trüheren baltischen Staaten
Faktoren erklärbaren historischen Prozesse Lıtauen, Lettland und Estland behandelt.
und Entwicklungen 1ın unzulässiger Verein- Au sämtlichen Kapıteln VO  - Band 1STt.
fachung darzustellen und sıch den Vor- eın 1n der Regel Zut ausgewähltes internat10-
wurt eines grand simplificateur uzuzıehen. nales Literaturverzeichnis vorangestellt, das
Der Verfasser hat C655 verstanden, beiden Ge- jeweils auch eine Fülle VO  ; Hınweılisen auftf
tahren begegnen. Entsprechend seiner be- dıe Darstellung der staatskirchenrechtlichen
sonderen Fachrichtung Ziegler 1St Theologe Sıtuation des betreftenden Lands 1n ahlrei-
und hatte lange eIt den Lehrstuhl für Alte chen Lexiıka und sonstigen Sammelwerken
Kırchengeschichte der Universität Mün- enthält (z Staatslexikon der Görres-Gesell-
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